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1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Kleve beschließt, die Gesamtschule Oberstadt der Stadt Kleve 
(Schulnummer 100019) Hoffmannallee 15, 47533 Kleve, ab dem Schuljahr 2017/18 den 
Namen "Joseph Beuys Gesamtschule der Stadt Kleve, Sekundarstufen I und II, 
Hoffmannallee 15, 47533 Kleve"  zu erteilen.



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der Schulträger ist berechtigt, den Name einer Schule jederzeit zu ändern. Gemäß § 6 Abs. 
4 Schulgesetz NRW muss der Name einer Schule den Schulträger, die Schulform und die 
Schulstufe bezeichnen. Der Name der Schule muss sich von anderen Schulen in der Stadt 
unterscheiden.

Die Schulkonferenz der Sekundarschule hat in der Sitzung am 16.05.2017 beschlossen, der  
Städtischen Gesamtschule Oberstadt  den Namen

Joseph Beuys Gesamtschule der Stadt Kleve
Sekundarstufen I und II 

Hoffmannallee 15
47533 Kleve

zu erteilen.

Die Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST hat mit Schreiben vom 26.10.2016  (siehe 
Anlage) der Verwendung des Namens für die Schule zugestimmt.

Der Schulträger beschließt über den Namen der Schule. Der Beschluss wird der 
Bezirksregierung zur Änderung angezeigt.

Kleve, den 17.05.2017

(Northing)




